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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau- und 
Infrastruktur und Umwelt Stadt Plau am See 
(Anhörung) 

15.04.2024 Ö 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
GESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG IM 

LFD. HH-JAHR 
AUFWAND/AUSZAHLUNG 
JÄHRL. 

ERTRAG/EINZAHLUNG 
JÄHRL. 

00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 € 

FINANZIERUNG DURCH          VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN 
Eigenmittel 00,00 € Im Ergebnishaushalt Ja / Nein 
Kreditaufnahme 00,00 € Im Finanzhaushalt Ja / Nein 
Förderung 00,00 €   
Erträge 00,00 € Produktsachkonto 00000.0000 
Beiträge 00,00 €   
 

Sachverhalt: 
Das Ingenieurbüro Andrees hat einen Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 
„Plauerhäger Straße“ gestellt. Im Rahmen der zweiten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
22 ist beschlossen worden, dass das Stellwerk als Mischgebiet festgesetzt wird. Diese 
Änderung ist auf der Planzeichnung nicht berücksichtigt worden, daher ist eine Änderung 
notwendig. Anfallende Kosten trägt der Investor. Dies wird im städtebaulichen Vertrag 
geregelt. 
Anlage/n: 

1 B-Plan_22_3.Änderung_240321 (öffentlich)  
2 Plau 240321_3. Ändrung_B-Plan 22 (öffentlich)  
3 2. Änderung Bebauungsplann Nr. 22 (öffentlich)  
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Ingenieurbüro andrees GmbH I Seestraße 2a I D-19395 Mau arn See

Stadt Plau am See

Bürgermeister Herr Hofmeister
Ma r k t  2

19395 Plau am See

I-19e n;eal-ZZil-c)

anciree 6A-76W

Planungsbüro

für Hoch- und Tiefbau

Seestraße 2a

0-19395 Plau am See

T +49 (0) 387351 8240

F +49 (0) 38735 1 82412

info@ib-andrees.de

www.ib-andrees.de

Plau am See, 02.04.2024

Betr.: Antrag auf 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 "Plauerhäger Straße"
der Stadt Plau am See

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Auftrag von Herrn Block beantragen wir die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 22 „Plauerhäger

Straße" der Stadt Plau am See.

Begründung

Die Deutsche Bahn hat auf dem Flurstück 373/1 ein Stellwerk für die Bahnanlage errichtet und betrieben. Zu

diesem Zweck wurde für das Stellwerk im Bebauungsplan Nr. 22 eine Sondernutzungsfläche „Stellwerk"

festgesetzt. Um das Gebäude wurde nutzungsbezogen ein Baufeld eingetragen.

Die Nutzung der Anlage wurde durch die Bahn aufgegeben und das Grundstück wurde veräußert.

Im Bebauungsplan Nr. 22 sind die an die Sondernutzungsfläche angrenzenden Gebiete als Mischgebiete

festgesetzt.

Aufgrund der Festsetzung als Sondernutzfläche ist eine Inselsituation zwischen zwei Mischgebieten

entstanden. Dadurch sind andere Nutzungen nicht möglich.

Mit der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 22 soil die Sondernutzfläche dem Mischgebiet BereichED

zugeordnet werden. Das Baufeld des Mischgebietes wird um diesen Bereich erweitert.

Die Größe des Plangebiets bleibt von der Änderung unberührt. Die Kosten für die B-Planänderung trägt Herr

B l o c k .

Freundliche r ü ß e

TW Andrees
ipl. lng. (FH)

Anlage:
Obersichtsplan

Sitz der Gesellschaft: Plau arn See Handelsregister: Amtsgericht Schwerin 1 HRB 10517

Geschäftsführende Gesellschafter: Dipl.-lng. (FH) Thomas Andrees, Dipl.-lng. (FH) Stefan Andrees
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Anlage

Übersichtsplan

Änderungsbereich
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Bebauungsplan Nr. 22
"Plauerhäger Straße" - 2. Änderung 6

3. Planungsziel

Mit der 2. Änderung des Bebauungsplans soli die Bebauung des Allgemeinen Wohngebiets

sowie des Mischgebiets neu strukturiert werden. Der laut Bebauungsplan geplante Weg 1

soil aufgrund der Neuaufteilung der Flurstücke 328/10 und 328/11 entfallen. Die Baugrenzen

des Plangebietes werden neu gefasst. Für die allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 3a

wird die Firsthöhe gemessen ab OK FFB des 1. Vollgeschosses mit 11,0 m festgesetzt. Die

Oberkante des Erdgeschoß-fußbodens dad nicht höher als 0,60 m über der Mitte der fertigen

zugehörigen Erschließungsstraße sein.

Garagen und Stellplätze sowie Nebengebäude gem. § 14 BauNVO sind innerhalb der

Baugrenzen zugelassen.

Die Baugrenze am Weg 5, Zarchliner Weg sowie im Bereich der Bestandsgebäude auf dem

Flurstück 331/5 entfallen. Die Abstandsflächen von Gebäuden werden in diesem Bereich

durch die aktuell gültige Landesbauordnung bestimmt.

Die vorgesehenen Baumpflanzungen entlang des Weges Nr. 1 und 5 werden gemäß

Vereinbarung mit der Stadt Plau am See an anderer Stelle gepflanzt.

Der Weg Nr. 5 wird durch die angrenzenden Eigentümer neu vermessen und an die Stadt

Plau übertragen. Von der öffentlichen Grünfläche auf den Flurstücken325/5 und 326/3 wird

an der südlichen Flurstücksgrenze ein Teilbereich herausgelöst. Im Austausch mit der

Übertragung der Wegefläche an die Stadt Plau wird das Teilgebiet der öffentlichen

Grünfläche in Mischgebiet umgewandelt.

Das Gebiet „Bahnanlage/Stellwerk" wird als Mischgebiet festgesetzt.

Mit der 2. Änderung des Bebauungsplans soil die Bebauung des Allgemeinen Wohngebiets

sowie des Mischgebiets neu strukturiert werden. Die neu entstandenen Flurstücke 328/10

und 328/11 werden in der 2. Änderung des Bebauungsplanes berücksichtigt.

Auf der Mischgebietsfläche MI (E) des Bebauungsplanes sind Erneuerungen und

Erweiterungen der vorhandenen baulichen Anlagen sowie die Nutzung dieser als

landwirtschaftlicher Betriebshof zulässig.

Die zum Abbruch gekennzeichneten Gebäude auf dem Flurstück 340/3 bleiben erhalten.
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